9. APRIL 2024 - Gesetz Strafprozessrecht I 
(AUSZÜGE)


(- Art. 1 bis 45 und 47: Belgisches Staatsblatt vom 25. September 2025,
- Art. 48: Belgisches Staatsblatt vom 20. Juni 2024,
- Art. 51: Belgisches Staatsblatt vom 4. April 2025,
- Art. 52 und 53: Belgisches Staatsblatt vom 25. September 2025,
- Art. 54: Belgisches Staatsblatt vom 4. April 2025,
- Art. 55 und 56: Belgisches Staatsblatt vom 25. September 2025,
- Art. 57 und 59: Belgisches Staatsblatt vom 4. April 2025,
- Art. 60: Belgisches Staatsblatt vom 25. September 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


9. APRIL 2024 - Gesetz Strafprozessrecht I


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 17. April 1878 zur Einführung des einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches


	Art. 2 - In Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. April 1878 zur Einführung des einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches wird ein Abschnitt 1, der die Artikel 6 bis 11 umfasst, mit der Überschrift "Gerichtsbarkeit in Zusammenhang mit dem Straftäter" eingefügt.


	Art. 3 - Artikel 6 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 19. Dezember 2003, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 6 - § 1 - Vorbehaltlich der Anwendung der Artikel 7 bis 11 kann jeder Belgier oder jede Person mit gewöhnlichem Wohnort auf dem Staatsgebiet des Königreichs, der/die außerhalb des Staatsgebiets des Königreichs eine Tat begeht, die vom belgischen Gesetz als Verbrechen oder Vergehen qualifiziert wird, in Belgien verfolgt werden, wenn die Tat aufgrund der Rechtsvorschriften des Landes, in dem die Tat begangen wurde, unter Strafe steht.

	§ 2 - Wenn die Straftat gegen einen Ausländer begangen wurde, kann die Verfolgung nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgen und muss ihr außerdem eine Anzeige des geschädigten Ausländers oder seiner Familie oder eine amtliche Meldung der Behörde des Landes, in dem die Straftat begangen wurde, an die belgische Behörde vorangehen.

	Wird die Straftat in Kriegszeiten gegen einen Staatsangehörigen eines Landes begangen, das Verbündeter Belgiens im Sinne von Artikel 117 Absatz 2 des Strafgesetzbuches ist, kann die amtliche Meldung ebenfalls von der Behörde des Landes, dessen Staatsangehöriger dieser Ausländer ist oder war, gemacht werden.

	§ 3 - Ein Belgier wird nur verfolgt, wenn er in Belgien gefunden wird, es sei denn, die Straftat wurde in Kriegszeiten begangen oder es handelt sich um eine in den Artikeln 347bis, 393 bis 397 und 475 des Strafgesetzbuches erwähnte Straftat.

	Ein Ausländer wird nur verfolgt, wenn er in Belgien gefunden wird, es sei denn, es handelt sich um eine in den Artikeln 347bis, 393 bis 397 und 475 des Strafgesetzbuches erwähnte Straftat oder, sofern die Straftat in Kriegszeiten begangen wurde, wenn er in Feindesland gefunden wird oder wenn seine Auslieferung erlangt werden kann."


	Art. 4 - Artikel 7 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 16. März 1964 und abgeändert durch das Gesetz vom 5. August 2003, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 7 - § 1 - Jede Person, die eine Straftat für Rechnung einer juristischen Person mit Gesellschaftssitz auf belgischem Staatsgebiet begeht, kann in Belgien verfolgt werden.

	§ 2 - Ein Belgier wird nur verfolgt, wenn er in Belgien gefunden wird, es sei denn, die Straftat wurde in Kriegszeiten begangen.

	Ein Ausländer wird nur verfolgt, wenn er in Belgien gefunden wird oder, sofern die Straftat in Kriegszeiten begangen wurde, wenn er in Feindesland gefunden wird oder wenn seine Auslieferung erlangt werden kann."


	Art. 5 - Artikel 8 desselben Gesetzes, aufgehoben durch das Gesetz vom 16. März 1964, wird mit folgendem Wortlaut wieder aufgenommen:

	"Art. 8 - Jeder Belgier oder jede Person mit gewöhnlichem Wohnort auf dem Staatsgebiet des Königreichs kann in Belgien verfolgt werden, wenn er/sie außerhalb des Staatsgebiets des Königreichs eine der folgenden Taten begeht:

	1. ein in Buch 2 Titel 1bis des Strafgesetzbuches definierter schwerer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht,

	2. eine in Buch 2 Titel 1ter des Strafgesetzbuches erwähnte terroristische Straftat."


	Art. 6 - Artikel 9 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 9 - Jeder Belgier oder jede Person mit gewöhnlichem Wohnort auf dem Staatsgebiet des Königreichs kann in Belgien verfolgt werden, wenn er/sie außerhalb dieses Staatsgebiets eine in den Artikeln 250, 504bis und 504ter des Strafgesetzbuches erwähnte Straftat begeht."




	Art. 7 - Artikel 10 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 15. Juli 2013, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 10 - Jede den Militärgesetzen unterstehende Person, die auf dem Staatsgebiet eines ausländischen Staates irgendeine Straftat begangen hat, kann in Belgien verfolgt werden.

	Das Gleiche gilt für Personen, die - in gleich welcher Eigenschaft - einem Teil der Armee, der sich auf fremdem Staatsgebiet befindet, angehören, oder für diejenigen, die dazu ermächtigt sind, einem Truppenkorps, der zu diesem Teil der Armee gehört, zu folgen."


	Art. 8 - Artikel 11 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 11 - § 1 - Jeder Belgier oder jede Person mit gewöhnlichem Wohnort auf dem Staatsgebiet des Königreichs, der/die auf dem Staatsgebiet eines Nachbarstaates eine Straftat im Bereich Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Fischerei oder Jagd begeht, kann, wenn dieser Staat die Gegenseitigkeit anerkennt, infolge einer Anzeige der geschädigten Partei oder infolge einer amtlichen Meldung der Behörde des Landes, in dem die Straftat begangen wurde, an die belgische Behörde in Belgien verfolgt werden.

	§ 2 - Ein Belgier wird nur verfolgt, wenn er in Belgien gefunden wird, es sei denn, die Straftat wurde in Kriegszeiten begangen.

	Ein Ausländer wird nur verfolgt, wenn er in Belgien gefunden wird oder, sofern die Straftat in Kriegszeiten begangen wurde, wenn er in Feindesland gefunden wird oder wenn seine Auslieferung erlangt werden kann."


	 Art. 9 - In Kapitel 2 desselben Gesetzes wird ein Abschnitt 2, der die Artikel 12 bis 14/2 umfasst, mit der Überschrift "Gerichtsbarkeit im Zusammenhang mit dem Opfer der Straftat" eingefügt.


	Art. 10 - Artikel 12 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 5. Mai 2019, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 12 - § 1 - Vorbehaltlich der Anwendung der Artikel 13 bis 14/2 kann jede Person in Belgien verfolgt werden, wenn sie außerhalb des Staatsgebiets des Königreichs ein Verbrechen gegen eine Person begeht, die zur Tatzeit Belgier ist, wenn die Tat aufgrund der Rechtsvorschriften des Landes, in dem sie begangen wurde, mit einer Strafe bestraft wird, deren Höchstmaß fünf Jahre Freiheitsentziehung übersteigt.

	§ 2 - Ein Belgier wird nur verfolgt, wenn er in Belgien gefunden wird, es sei denn, die Straftat wurde in Kriegszeiten begangen.

	Ein Ausländer wird nur verfolgt, wenn er in Belgien gefunden wird oder, sofern die Straftat in Kriegszeiten begangen wurde, wenn er in Feindesland gefunden wird oder wenn seine Auslieferung erlangt werden kann."




	Art. 11 - Artikel 13 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Erlassgesetz vom 5. August 1943 und abgeändert durch das Gesetz vom 12. Juli 1984, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 13 - Jede Person kann in Belgien verfolgt werden, wenn sie außerhalb des Staatsgebiets des Königreichs einen in Buch 2 Titel 1bis des Strafgesetzbuches erwähnten schweren Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht begeht gegen eine Person, die zur Tatzeit Belgier ist oder ein Flüchtling, der in Belgien anerkannt ist und dort seinen gewöhnlichen Wohnort hat im Sinne des Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, abgeändert durch das New Yorker Protokoll vom 31. Januar 1967, oder eine Person, die sich seit mindestens drei Jahren tatsächlich, gewöhnlich und legal in Belgien aufhält.

	Die Verfolgung einschließlich der gerichtlichen Untersuchung kann nur auf Antrag des Föderalprokurators, der die eventuellen Anzeigen beurteilt, eingeleitet werden.

	Wird der Föderalprokurator in Anwendung von Absatz 1 und 2 mit einer Anzeige befasst, beantragt er, dass der Untersuchungsrichter diese Anzeige untersucht, außer wenn:

	1. die Anzeige offensichtlich unbegründet ist oder

	2. der in der Anzeige festgehaltene Tatbestand keiner Qualifizierung der in Buch 2 Titel 1bis des Strafgesetzbuches erwähnten Straftaten entspricht oder

	3. aus dieser Anzeige keine zulässige Strafverfolgung resultieren kann oder

	4. aus den konkreten Umständen der Sache hervorgeht, dass diese Sache im Interesse einer geordneten Rechtspflege und unter Einhaltung der internationalen Verpflichtungen Belgiens entweder bei den internationalen Rechtsprechungsorganen oder beim Rechtsprechungsorgan des Orts, wo die Taten begangen wurden, oder beim Rechtsprechungsorgan des Staates, dessen Staatsangehöriger der Täter ist, oder des Orts, wo er gefunden werden kann, anhängig gemacht werden müsste, sofern dieses Rechtsprechungsorgan die Eigenschaften der Unabhängigkeit, der Unparteilichkeit und der Billigkeit aufweist, wie dies insbesondere aus den relevanten internationalen Verpflichtungen hervorgeht, die Belgien und diesen Staat binden.

	Wenn der Föderalprokurator der Meinung ist, dass eine oder mehrere der in Absatz 3 Nr. 1, 2 und 3 erwähnten Bedingungen erfüllt sind, stellt er bei der Anklagekammer des Appellationshofes von Brüssel Anträge, mit denen beabsichtigt wird, je nach Fall erklären zu lassen, dass entweder kein Grund zur Verfolgung besteht oder dass die Strafverfolgung unzulässig ist. Allein der Föderalprokurator wird gehört.

	Wenn die Anklagekammer feststellt, dass keine der in Absatz 3 Nr. 1, 2 und 3 erwähnten Bedingungen erfüllt ist, bestimmt sie den örtlich zuständigen Untersuchungsrichter und gibt an, auf welche Taten sich die gerichtliche Untersuchung bezieht.

	Anschließend wird gemäß dem allgemeinen Recht vorgegangen.

	Der Föderalprokurator hat das Recht, gegen die in Anwendung der Absätze 4 und 5 ergangenen Entscheide Kassationsbeschwerde einzulegen. Diese Beschwerde ist in allen Fällen binnen fünfzehn Tagen ab der Verkündung des Entscheids einzulegen.

	In dem in Absatz 3 Nr. 3 vorgesehenen Fall notifiziert der Föderalprokurator der Zentralbehörde, die durch Artikel 2 vierter Gedankenstrich des Gesetzes vom 29. März 2004 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof und den internationalen Strafgerichten eingerichtet wurde, den Entscheid der Anklagekammer, wenn gegen diesen Entscheid kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann. Wenn die Taten nach dem 30. Juni 2002 begangen worden sind, informiert die Zentralbehörde den Internationalen Strafgerichtshof über die Taten.

	In dem in Absatz 3 Nr. 4 erwähnten Fall stellt der Föderalprokurator das Verfahren ein und notifiziert der Zentralbehörde seine Entscheidung. Gegen diese Entscheidung zur Einstellung des Verfahrens kann kein Rechtsmittel eingelegt werden. Wenn die Taten nach dem 30. Juni 2002 begangen worden sind, informiert die Zentralbehörde den Internationalen Strafgerichtshof über die Taten."

	
	Art. 12 - Artikel 14 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 14 - Jede Person, die außerhalb des Staatsgebiets des Königreichs eine der in den Artikeln 347bis, 393 bis 397 und 475 des Strafgesetzbuches erwähnten Straftaten gegen eine Person begeht, die zur Tatzeit Belgier ist, kann in Belgien verfolgt werden, wenn die Tat aufgrund der Rechtsvorschriften des Landes, in dem sie begangen wurde, mit einer Strafe bestraft wird, deren Höchstmaß fünf Jahre Freiheitsentziehung übersteigt.

	Wenn der Verdächtige nicht in Belgien gefunden wird, kann die Verfolgung einschließlich der gerichtlichen Untersuchung nur auf Antrag des Föderalprokurators oder des Prokurators des Königs, der die eventuellen Anzeigen beurteilt, eingeleitet werden.

	Wird der Föderalprokurator oder der Prokurator des Königs in Anwendung von Absatz 2 mit einer Anzeige befasst, beantragt er, dass der Untersuchungsrichter diese Anzeige untersucht, außer wenn:

	1. die Anzeige offensichtlich unbegründet ist oder

	2. der in der Anzeige festgehaltene Tatbestand keiner Qualifizierung der in den Artikeln 347bis, 393 bis 397 und 475 des Strafgesetzbuches erwähnten Straftaten entspricht oder

	3. aus dieser Anzeige keine zulässige Strafverfolgung resultieren kann oder

	4. aus den konkreten Umständen der Sache hervorgeht, dass diese Sache im Interesse einer geordneten Rechtspflege und unter Einhaltung der internationalen Verpflichtungen Belgiens entweder bei den internationalen Rechtsprechungsorganen oder beim Rechtsprechungsorgan des Orts, wo die Taten begangen wurden, oder beim Rechtsprechungsorgan des Staates, dessen Staatsangehöriger der Täter ist, oder des Orts, wo er gefunden werden kann, anhängig gemacht werden müsste, sofern dieses Rechtsprechungsorgan die Eigenschaften der Unabhängigkeit, der Unparteilichkeit und der Billigkeit aufweist, wie dies insbesondere aus den relevanten internationalen Verpflichtungen hervorgeht, die Belgien und diesen Staat binden.

	Wenn der Föderalprokurator oder der Generalprokurator der Meinung ist, dass eine oder mehrere der in Absatz 3 Nr. 1, 2 und 3 erwähnten Bedingungen erfüllt sind, stellt er bei der Anklagekammer Anträge, mit denen beabsichtigt wird, je nach Fall erklären zu lassen, dass entweder kein Grund zur Verfolgung besteht oder dass die Strafverfolgung unzulässig ist. Allein der Föderalprokurator oder der Generalprokurator wird gehört.

	Wenn die Anklagekammer feststellt, dass keine der in Absatz 3 Nr. 1, 2 und 3 erwähnten Bedingungen erfüllt ist, bestimmt sie den örtlich zuständigen Untersuchungsrichter und gibt an, auf welche Taten sich die gerichtliche Untersuchung bezieht.

	Anschließend wird gemäß dem allgemeinen Recht vorgegangen.

	Der Föderalprokurator oder der Generalprokurator haben das Recht, gegen die in Anwendung der Absätze 4 und 5 ergangenen Entscheide Kassationsbeschwerde einzulegen. Diese Beschwerde ist in allen Fällen binnen fünfzehn Tagen ab der Verkündung des Entscheids einzulegen.

	In dem in Absatz 3 Nr. 4 erwähnten Fall stellt der Föderalprokurator oder der Prokurator des Königs das Verfahren ein und notifiziert der Zentralbehörde, die durch Artikel 2 vierter Gedankenstrich des Gesetzes vom 29. März 2004 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof und den internationalen Strafgerichten eingerichtet wurde, seine Entscheidung. Gegen diese Entscheidung zur Einstellung des Verfahrens kann kein Rechtsmittel eingelegt werden."


	Art. 13 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 14/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 14/1 - Jede Person kann in Belgien verfolgt werden, wenn sie außerhalb des Staatsgebiets des Königreichs eine der in Buch 2 Titel 1ter des Strafgesetzbuches erwähnten Straftaten gegen eine Person, die zur Tatzeit Belgier ist, oder gegen eine belgische Einrichtung begeht.
	
	Wenn der Verdächtige nicht in Belgien gefunden wird, kann die Verfolgung einschließlich der gerichtlichen Untersuchung nur auf Antrag des Föderalprokurators oder des Prokurators des Königs, der die eventuellen Anzeigen beurteilt, eingeleitet werden.

	Wird der Föderalprokurator oder der Prokurator des Königs in Anwendung von Absatz 2 mit einer Anzeige befasst, beantragt er, dass der Untersuchungsrichter diese Anzeige untersucht, außer wenn:

	1. die Anzeige offensichtlich unbegründet ist oder

	2. der in der Anzeige festgehaltene Tatbestand keiner Qualifizierung der in Buch 2 Titel 1ter des Strafgesetzbuches erwähnten Straftaten entspricht oder

	3. aus dieser Anzeige keine zulässige Strafverfolgung resultieren kann oder

	4. aus den konkreten Umständen der Sache hervorgeht, dass diese Sache im Interesse einer geordneten Rechtspflege und unter Einhaltung der internationalen Verpflichtungen Belgiens entweder bei den internationalen Rechtsprechungsorganen oder beim Rechtsprechungsorgan des Orts, wo die Taten begangen wurden, oder beim Rechtsprechungsorgan des Staates, dessen Staatsangehöriger der Täter ist, oder des Orts, wo er gefunden werden kann, anhängig gemacht werden müsste, sofern dieses Rechtsprechungsorgan die Eigenschaften der Unabhängigkeit, der Unparteilichkeit und der Billigkeit aufweist, wie dies insbesondere aus den relevanten internationalen Verpflichtungen hervorgeht, die Belgien und diesen Staat binden.

	Wenn der Föderalprokurator oder der Generalprokurator der Meinung ist, dass eine oder mehrere der in Absatz 3 Nr. 1, 2 und 3 erwähnten Bedingungen erfüllt sind, stellt er bei der Anklagekammer Anträge, mit denen beabsichtigt wird, je nach Fall erklären zu lassen, dass entweder kein Grund zur Verfolgung besteht oder dass die Strafverfolgung unzulässig ist. Allein der Föderalprokurator oder der Generalprokurator wird gehört.

	Wenn die Anklagekammer feststellt, dass keine der in Absatz 3 Nr. 1, 2 und 3 erwähnten Bedingungen erfüllt ist, bestimmt sie den örtlich zuständigen Untersuchungsrichter und gibt an, auf welche Taten sich die gerichtliche Untersuchung bezieht. Wenn der in Absatz 4 erwähnte Antrag vom Föderalprokurator ausgeht, macht die Anklagekammer die Sache bei dem in Artikel 47duodecies § 3 des Strafprozessgesetzbuches erwähnten Dekan der Untersuchungsrichter anhängig.

	Anschließend wird gemäß dem allgemeinen Recht vorgegangen.

	Der Föderalprokurator oder der Generalprokurator haben das Recht, gegen die in Anwendung der Absätze 4 und 5 ergangenen Entscheide Kassationsbeschwerde einzulegen. Diese Beschwerde ist in allen Fällen binnen fünfzehn Tagen ab der Verkündung des Entscheids einzulegen.

	In dem in Absatz 3 Nr. 4 erwähnten Fall stellt der Föderalprokurator oder der Prokurator des Königs das Verfahren ein und notifiziert der Zentralbehörde, die durch Artikel 2 vierter Gedankenstrich des Gesetzes vom 29. März 2004 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof und den internationalen Strafgerichten eingerichtet wurde, seine Entscheidung. Gegen diese Entscheidung zur Einstellung des Verfahrens kann kein Rechtsmittel eingelegt werden."


	Art. 14 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 14/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 14/2 - § 1 ­ Jede Person kann in Belgien verfolgt werden, wenn sie in Kriegszeiten außerhalb des Staatsgebiets des Königreichs eine vorsätzliche Tötung oder vorsätzliche körperliche Schädigung, eine Vergewaltigung, einen sexuellen Übergriff, eine Beeinträchtigung der sexuellen Unversehrtheit oder eine Denunziation beim Feind begeht gegen eine Person, die zur Tatzeit Belgier ist, oder gegen einen Ausländer, der zum Zeitpunkt des Beginns der Kampfhandlungen in Belgien wohnte.

	§ 2 - Ist der Verdächtige Belgier, kann die Verfolgung auch stattfinden, wenn er nicht in Belgien gefunden wird.

	Ist der Verdächtige Ausländer, wird die Straftat nur verfolgt, wenn der Verdächtige in Belgien oder in Feindesland gefunden wird oder wenn seine Auslieferung erlangt werden kann."
	

	Art. 15 - In Kapitel 2 desselben Gesetzes wird ein Abschnitt 3, der die Artikel 14/3 bis 14/5 umfasst, mit der Überschrift "Gerichtsbarkeit im Zusammenhang mit der Verteidigung der Interessen des Belgischen Staates oder einer internationalen Einrichtung, die ihren Sitz im Königreich hat" eingefügt.


	Art. 16 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 14/3 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 14/3 - Jede Person kann in Belgien verfolgt werden, wenn sie außerhalb des Staatsgebiets des Königreichs eine der folgenden Taten begeht:

	1. ein Verbrechen oder Vergehen gegen die Sicherheit des Staates,

	2. ein Verbrechen oder Vergehen gegen das Vertrauen in den Staat, wie vorgesehen in den Kapiteln 1, 2 und 3 von Buch 2 Titel 3 des Strafgesetzbuches, oder ein in den Artikeln 497 und 497bis vorgesehenes Vergehen, wenn das Verbrechen oder das Vergehen entweder den Euro oder Münzen, die in Belgien als gesetzliches Zahlungsmittel gelten, oder Gegenstände, die dazu bestimmt sind, diese Münzen herzustellen, nachzuahmen oder zu verfälschen, oder Wertpapiere, Papiere, Siegel, Stempel oder Prägeutensilien des Staates oder der belgischen öffentlichen Verwaltungen oder Einrichtungen, zum Gegenstand hat."


	Art. 17 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 14/4 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 14/4 - Jede Person kann in Belgien verfolgt werden, wenn sie außerhalb des Staatsgebiets des Königreichs eine der folgenden Taten begeht:

	1. eine der in Buch 2 Titel 1ter des Strafgesetzbuches erwähnten Straftaten, wenn der mutmaßliche Täter sich auf belgischem Staatsgebiet befindet und die belgische Regierung der Auslieferung an den Staat, auf dessen Staatsgebiet die Straftat begangen worden ist, aus einem der Gründe, die in einem Belgien bindenden bilateralen oder multilateralen Abkommen erwähnt sind, nicht zugestimmt hat,

	2. eine der in Buch 2 Titel 1ter des Strafgesetzbuches vorgesehenen Straftaten, begangen gegen eine Einrichtung der Europäischen Union oder eines Organs, das gemäß dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft oder dem Vertrag über die Europäische Union eingerichtet worden ist und seinen Sitz im Königreich hat.

	Wenn der Verdächtige nicht in Belgien gefunden wird, kann die Verfolgung einschließlich der gerichtlichen Untersuchung im Falle, wo die Straftat von einem Ausländer gegen eine in Absatz 1 Nr. 2 erwähnte Einrichtung begangen worden ist, nur auf Antrag des Föderalprokurators oder des Prokurators des Königs, der die eventuellen Anzeigen beurteilt, eingeleitet werden.

	Wird der Föderalprokurator oder der Prokurator des Königs in Anwendung von Absatz 2 mit einer Anzeige befasst, beantragt er, dass der Untersuchungsrichter diese Anzeige untersucht, außer wenn:

	1. die Anzeige offensichtlich unbegründet ist oder

	2. der in der Anzeige festgehaltene Tatbestand keiner Qualifizierung der in Buch 2 Titel 1ter des Strafgesetzbuches erwähnten Straftaten entspricht oder

	3. aus dieser Anzeige keine zulässige Strafverfolgung resultieren kann oder

	4. aus den konkreten Umständen der Sache hervorgeht, dass diese Sache im Interesse einer geordneten Rechtspflege und unter Einhaltung der internationalen Verpflichtungen Belgiens entweder bei den internationalen Rechtsprechungsorganen oder beim Rechtsprechungsorgan des Orts, wo die Taten begangen wurden, oder beim Rechtsprechungsorgan des Staates, dessen Staatsangehöriger der Täter ist, oder des Orts, wo er gefunden werden kann, anhängig gemacht werden müsste, sofern dieses Rechtsprechungsorgan die Eigenschaften der Unabhängigkeit, der Unparteilichkeit und der Billigkeit aufweist, wie dies insbesondere aus den relevanten internationalen Verpflichtungen hervorgeht, die Belgien und diesen Staat binden.

	Wenn der Föderalprokurator oder der Generalprokurator der Meinung ist, dass eine oder mehrere der in Absatz 3 Nr. 1, 2 und 3 erwähnten Bedingungen erfüllt sind, stellt er bei der Anklagekammer Anträge, mit denen beabsichtigt wird, je nach Fall erklären zu lassen, dass entweder kein Grund zur Verfolgung besteht oder dass die Strafverfolgung unzulässig ist. Allein der Föderalprokurator oder der Generalprokurator wird gehört.

	Wenn die Anklagekammer feststellt, dass keine der in Absatz 3 Nr. 1, 2 und 3 erwähnten Bedingungen erfüllt ist, bestimmt sie den örtlich zuständigen Untersuchungsrichter und gibt an, auf welche Taten sich die gerichtliche Untersuchung bezieht. Wenn der in Absatz 4 erwähnte Antrag vom Föderalprokurator ausgeht, macht die Anklagekammer die Sache bei dem in Artikel 47duodecies § 3 des Strafprozessgesetzbuches erwähnten Dekan der Untersuchungsrichter anhängig.

	Anschließend wird gemäß dem allgemeinen Recht vorgegangen.

	Der Föderalprokurator oder der Generalprokurator haben das Recht, gegen die in Anwendung der Absätze 4 und 5 ergangenen Entscheide Kassationsbeschwerde einzulegen. Diese Beschwerde ist in allen Fällen binnen fünfzehn Tagen ab der Verkündung des Entscheids einzulegen.
	
	In dem in Absatz 3 Nr. 4 erwähnten Fall stellt der Föderalprokurator oder der Prokurator des Königs das Verfahren ein und notifiziert der Zentralbehörde, die durch Artikel 2 vierter Gedankenstrich des Gesetzes vom 29. März 2004 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof und den internationalen Strafgerichten eingerichtet wurde, seine Entscheidung. Gegen diese Entscheidung zur Einstellung des Verfahrens kann kein Rechtsmittel eingelegt werden."


	Art. 18 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 14/5 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 14/5 - § 1 ­ Jede Person kann in Belgien verfolgt werden, wenn sie außerhalb des Staatsgebiets des Königreichs eine der folgenden Taten begeht:

	1. eine in den Artikeln 246 bis 249 des Strafgesetzbuches erwähnte Straftat,

	2. eine in Artikel 250 desselben Gesetzbuches erwähnte Straftat, wenn die Person, die in einem ausländischen Staat oder einer völkerrechtlichen Organisation ein öffentliches Amt ausübt, Belgier ist oder die völkerrechtliche Organisation, für die die Person ein öffentliches Amt ausübt, ihren Sitz in Belgien hat,

	3. eine in Artikel 22 §§ 1 bis 3 der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung einer verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) erwähnte Straftat, wenn die Einrichtung, das Organ, die Stelle oder Agentur der Europäischen Union, für die die Person ein öffentliches Amt ausübt, ihren Sitz in Belgien hat."


	Art. 19 - In Kapitel 2 desselben Gesetzes wird ein Abschnitt 4, der die Artikel 14/6 bis 14/9 umfasst, mit der Überschrift "Gerichtsbarkeit im Zusammenhang mit der Verteidigung anderer Interessen" eingefügt.


	Art. 20 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 14/6 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 14/6 - § 1 - Jede Person kann in Belgien verfolgt werden, wenn sie außerhalb des Staatsgebiets des Königreichs eine der folgenden Taten begeht:

	1. eine der in den Artikeln 391sexies, 391septies, 409 und 417/7 bis 417/22, 417/24, 433quater/1 und 433quater/4 des Strafgesetzbuches erwähnten Straftaten,

	2. eine der in den Artikeln 433novies/2 bis 433novies/10 desselben Gesetzbuches erwähnten Straftaten, im Falle einer vorgenommenen oder geplanten Organentnahme im Gegenzug für einen Gewinn oder einen vergleichbaren Vorteil,

	3. eine der in den Artikeln 417/25 bis 417/38, 417/44 und 417/45, 433quinquies bis 433octies desselben Gesetzbuches erwähnten Straftaten,

	4. eine der Straftaten, die in den Artikeln 77bis bis 77quinquies des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und in den Artikeln 10 bis 13 des Gesetzes vom 9. März 1993 zur Regelung und Kontrolle der Tätigkeiten von Heiratsvermittlungsstellen erwähnt sind.

	§ 2 - Ein Belgier wird nur verfolgt, wenn er in Belgien gefunden wird, es sei denn, die Straftat wurde in Kriegszeiten begangen.

	Ein Ausländer wird nur verfolgt, wenn er in Belgien gefunden wird oder, sofern die Straftat in Kriegszeiten begangen wurde, wenn er in Feindesland gefunden wird oder wenn seine Auslieferung erlangt werden kann."


	Art. 21 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 14/7 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 14/7 - § 1 - Jede Person kann in Belgien verfolgt werden, wenn sie außerhalb des Staatsgebiets des Königreichs ein Verbrechen oder Vergehen gegen das Vertrauen in den Staat, wie vorgesehen in den Kapiteln 1, 2 und 3 von Buch 2 Titel 3 des Strafgesetzbuches, oder ein in den Artikeln 497 und 497bis vorgesehenes Vergehen begeht, wenn das Verbrechen oder das Vergehen entweder Münzen, die in Belgien nicht als gesetzliches Zahlungsmittel gelten, oder Gegenstände, die dazu bestimmt sind, diese Münzen herzustellen, nachzuahmen oder zu verfälschen, oder Wertpapiere, Papiere, Siegel, Stempel oder Prägeutensilien eines anderen Landes zum Gegenstand hat.

	Eine Verfolgung kann nur infolge einer amtlichen Meldung der ausländischen Behörde an die belgische Behörde erfolgen.

	§ 2 - Ein Belgier wird nur verfolgt, wenn er in Belgien gefunden wird, es sei denn, die Straftat wurde in Kriegszeiten begangen.

	Ein Ausländer wird nur verfolgt, wenn er in Belgien gefunden wird oder, sofern die Straftat in Kriegszeiten begangen wurde, wenn er in Feindesland gefunden wird oder wenn seine Auslieferung erlangt werden kann."


	Art. 22 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 14/8 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 14/8 - § 1 - Jede Person kann in Belgien verfolgt werden, wenn sie in Kriegszeiten außerhalb des Staatsgebiets des Königreichs eine vorsätzliche Tötung oder vorsätzliche körperliche Schädigung, eine Vergewaltigung, einen sexuellen Übergriff, eine Beeinträchtigung der sexuellen Unversehrtheit oder eine Denunziation beim Feind gegen den Staatsangehörigen eines Landes, das Verbündeter Belgiens im Sinne von Artikel 117 Absatz 2 des Strafgesetzbuches ist, begeht.

	§ 2 - Ist der Verdächtige Belgier, kann die Verfolgung auch stattfinden, wenn er nicht in Belgien gefunden wird.

	Ist der Verdächtige Ausländer, wird die Straftat nur verfolgt, wenn der Verdächtige in Belgien oder in Feindesland gefunden wird oder wenn seine Auslieferung erlangt werden kann."


	Art. 23 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 14/9 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 14/9 - § 1 - Jede Person kann in Belgien verfolgt werden, wenn sie außerhalb des Staatsgebiets des Königreichs eine der folgenden Taten begeht:

	1. ein Vergehen, erwähnt in Artikel 41 § 4 des Gesetzes vom 15. Juli 2013 über den Güterkraftverkehr und zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates und zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs,

	2. ein Vergehen, erwähnt in Artikel 30 § 4 des Gesetzes vom 15. Juli 2013 über den Personenkraftverkehr und zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates und zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006.

	§ 2 - Ein Belgier wird nur verfolgt, wenn er in Belgien gefunden wird, es sei denn, die Straftat wurde in Kriegszeiten begangen.

	Ein Ausländer wird nur verfolgt, wenn er in Belgien gefunden wird oder, sofern die Straftat in Kriegszeiten begangen wurde, wenn er in Feindesland gefunden wird oder wenn seine Auslieferung erlangt werden kann."


	Art. 24 - In Kapitel 2 desselben Gesetzes wird ein Abschnitt 5, der den Artikel 14/10 umfasst, mit der Überschrift "Gerichtsbarkeit auf der Grundlage des europäischen oder internationalen Rechts" eingefügt.


	Art. 25 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 14/10 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 14/10 - Die belgischen Rechtsprechungsorgane sind dafür zuständig, über Straftaten zu erkennen, die außerhalb des Staatsgebiets des Königreichs begangen wurden und in einer Regel des Völkervertrags- oder -gewohnheitsrechts oder einer Regel des Sekundärrechts der Europäischen Union, die Belgien bindet, erwähnt sind, wenn diese Regel auf welche Weise auch immer Belgien auferlegt, die Sache seinen zuständigen Behörden zur Ausübung der Verfolgung zu unterbreiten.

	Die Verfolgung einschließlich der gerichtlichen Untersuchung kann nur auf Antrag des Föderalprokurators, der die eventuellen Anzeigen beurteilt, eingeleitet werden.

	Wird der Föderalprokurator in Anwendung von Absatz 1 und 2 mit einer Anzeige befasst, beantragt er, dass der Untersuchungsrichter diese Anzeige untersucht, außer wenn:

	1. die Anzeige offensichtlich unbegründet ist oder

	2. der in der Anzeige festgehaltene Tatbestand keiner Qualifizierung der in Buch 2 Titel 1bis des Strafgesetzbuches erwähnten Straftaten oder irgendeiner anderen internationalen Straftat, für die in einem Belgien bindenden Vertrag die Strafbarkeit vorgesehen ist, entspricht, oder

	3. aus dieser Anzeige keine zulässige Strafverfolgung resultieren kann oder

	4. aus den konkreten Umständen der Sache hervorgeht, dass diese Sache im Interesse einer geordneten Rechtspflege und unter Einhaltung der internationalen Verpflichtungen Belgiens entweder bei den internationalen Rechtsprechungsorganen oder beim Rechtsprechungsorgan des Orts, wo die Taten begangen wurden, oder beim Rechtsprechungsorgan des Staates, dessen Staatsangehöriger der Täter ist, oder des Orts, wo er gefunden werden kann, anhängig gemacht werden müsste, sofern dieses Rechtsprechungsorgan die Eigenschaften der Unabhängigkeit, der Unparteilichkeit und der Billigkeit aufweist, wie dies insbesondere aus den relevanten internationalen Verpflichtungen hervorgeht, die Belgien und diesen Staat binden.

	Wenn der Föderalprokurator der Meinung ist, dass eine oder mehrere der in Absatz 3 Nr. 1, 2 und 3 erwähnten Bedingungen erfüllt sind, stellt er bei der Anklagekammer des Appellationshofes von Brüssel Anträge, mit denen beabsichtigt wird, je nach Fall erklären zu lassen, dass entweder kein Grund zur Verfolgung besteht oder dass die Strafverfolgung unzulässig ist. Allein der Föderalprokurator wird gehört.

	Wenn die Anklagekammer feststellt, dass keine der in Absatz 3 Nr. 1, 2 und 3 erwähnten Bedingungen erfüllt ist, bestimmt sie den örtlich zuständigen Untersuchungsrichter und gibt an, auf welche Taten sich die gerichtliche Untersuchung bezieht.

	Anschließend wird gemäß dem allgemeinen Recht vorgegangen.

	Der Föderalprokurator hat das Recht, gegen die in Anwendung der Absätze 4 und 5 ergangenen Entscheide Kassationsbeschwerde einzulegen. Diese Beschwerde ist in allen Fällen binnen fünfzehn Tagen ab der Verkündung des Entscheids einzulegen.

	In dem in Absatz 3 Nr. 3 vorgesehenen Fall notifiziert der Föderalprokurator der Zentralbehörde, die durch Artikel 2 vierter Gedankenstrich des Gesetzes vom 29. März 2004 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof und den internationalen Strafgerichten eingerichtet wurde, den Entscheid der Anklagekammer, wenn gegen diesen Entscheid kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann. Wenn die Taten nach dem 30. Juni 2002 begangen wurden und sie in die materielle Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs fallen, setzt die Zentralbehörde den Internationalen Strafgerichtshof von den Taten in Kenntnis.

	In dem in Absatz 3 Nr. 4 erwähnten Fall stellt der Föderalprokurator das Verfahren ein und notifiziert der Zentralbehörde seine Entscheidung. Gegen diese Entscheidung zur Einstellung des Verfahrens kann kein Rechtsmittel eingelegt werden. Wenn die Taten nach dem 30. Juni 2002 begangen wurden und sie in die materielle Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs fallen, setzt die Zentralbehörde den Internationalen Strafgerichtshof von den Taten in Kenntnis."


	Art. 26 - In Kapitel 2 desselben Gesetzes wird ein Abschnitt 6, der die Artikel 14/11 bis 14/15 umfasst, mit der Überschrift "Allgemeine Bestimmungen" eingefügt.


	Art. 27 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 14/11 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 14/11 - Ein Ausländer, der Mittäter oder Komplize eines von einem Belgier außerhalb des Staatsgebiets des Königreichs begangenen Verbrechens ist, kann in Belgien zusammen mit dem verdächtigten Belgier oder nach dessen Verurteilung verfolgt werden."


	Art. 28 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 14/12 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 14/12 - Die Bestimmungen des vorliegenden Kapitels finden Anwendung auf den Versuch der darin erwähnten Straftaten, wenn dieser Versuch strafbar ist."


	Art. 29 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 14/13 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 14/13 - Ein Verdächtiger wird in Belgien gefunden, wenn er nach Begehung der Straftat und spätestens zum Zeitpunkt der Ausübung der Strafverfolgung auf dem Staatsgebiet des Königreichs angetroffen oder gefunden wird, auch wenn er das Staatsgebiet vor den ersten Verfahrenshandlungen verlassen hat."


	Art. 30 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 14/14 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 14/14 - Außer was die in Kriegszeiten begangenen Verbrechen und Vergehen betrifft, ist vorliegendes Kapitel nicht anwendbar, wenn der Verdächtige, über den wegen derselben Straftat in einem anderen Land gerichtet worden ist, freigesprochen wurde oder wenn er, nachdem er verurteilt wurde, seine Strafe verbüßt hat oder Verjährung seiner Strafe eingetreten ist oder er begnadigt oder amnestiert wurde, es sei denn:

	1. das Verfahren vor dem anderen Rechtsprechungsorgan zielte darauf ab, den Betreffenden seiner strafrechtlichen Verantwortlichkeit für Straftaten, die in die Zuständigkeit des Rechtsprechungsorgans fallen, zu entziehen oder

	2. das Verfahren vor dem anderen Rechtsprechungsorgan wurde nicht unabhängig oder unparteiisch unter Berücksichtigung der Garantien für ein faires Verfahren geführt, sondern in einer Weise, die unter den gegebenen Umständen mit der Absicht, den Betreffenden vor Gericht zu stellen, unvereinbar war.

	Jede Haft, die im Ausland infolge der der Verurteilung in Belgien zugrunde liegenden Straftat verbüßt wurde, wird immer auf die Dauer der Freiheitsstrafen angerechnet."


	Art. 31 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 14/15 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 14/15 - In allen im vorliegenden Kapitel vorgesehenen Fällen wird der Verdächtige nach den Bestimmungen der belgischen Gesetze verfolgt und wird nach denselben Bestimmungen über ihn gerichtet."


	Art. 32 - Artikel 21 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 5. Februar 2016 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. März 2022, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 21 - Außer in den in Artikel 21bis erwähnten Fällen verjährt die Strafverfolgung ab dem Tag, an dem die Straftat begangen wurde, nach dreißig Jahren, zwanzig Jahren, fünfzehn Jahren, zehn Jahren oder einem Jahr, je nachdem, ob diese Straftat ein mit einer lebenslangen Zuchthaus- oder Haftstrafe bestraftes Verbrechen, ein mit Zuchthaus- oder Haftstrafe von mehr als zwanzig bis zu dreißig Jahren bestraftes Verbrechen, ein mit einer Zuchthaus- oder Haftstrafe von mehr als fünf bis zu höchstens zwanzig Jahren bestraftes Verbrechen oder ein Vergehen oder eine Übertretung ist.

	Der Tag, an dem die Straftat begangen wurde, ist in der Frist einbegriffen.

	Die in Absatz 1 festgelegten Verjährungsfristen bleiben unverändert, wenn die Strafe wegen mildernder Umstände herabgesetzt oder geändert wird.

	Bei tateinheitlichem Zusammentreffen wird die Verjährung entsprechend der Frist, die für jede einzelne Straftat gilt, geregelt.

	Wenn mehrere Straftaten die aufeinanderfolgend durchgeführte und fortgesetzte Verwirklichung desselben Straftatsvorsatzes darstellen, beginnt die Verjährungsfrist ab der letzten als nachgewiesen geltenden Tat, vorausgesetzt, zwischen den verschiedenen Taten ist keine Frist verstrichen, die der Verjährungsfrist entspricht oder sie überschreitet."


	Art. 33 - Artikel 21bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 13. April 1995, ersetzt durch das Gesetz vom 14. November 2019 und abgeändert durch das Gesetz vom 21. März 2022, wird durch eine Nr. 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"3. in den in den Artikeln 394 und 475 des Strafgesetzbuches erwähnten Fällen, wenn die Straftaten aufgrund ihrer Art oder ihres Kontextes ein Land oder eine internationale Organisation ernsthaft gefährden können oder geeignet sind, die Bevölkerung ernsthaft einzuschüchtern oder die Regierung oder eine internationale Organisation unberechtigterweise zu Handlungen oder Unterlassungen zu zwingen oder um politische, verfassungsmäßige, wirtschaftliche oder soziale Grundstrukturen eines Landes oder einer internationalen Organisation ernsthaft zu destabilisieren oder zu vernichten."


	Art. 34  - Artikel 21ter desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 30. Juni 2000 und umnummeriert zu Artikel 27, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 1 werden die Wörter "oder eine Strafe verhängen, die geringer ist als die gesetzlich vorgesehene Mindeststrafe" durch die Wörter "oder eine Strafe verkünden, die geringer ist als die gesetzlich vorgesehene Mindeststrafe, oder, bei schwerwiegender Nichteinhaltung der annehmbaren Frist, das Erlöschen der Strafverfolgung verkünden" ersetzt.

	2. Zwischen Absatz 1 und Absatz 2 wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Das Gericht beurteilt unter Berücksichtigung der Umstände der Sache und der Bedeutung der Überschreitung der annehmbaren Frist, welche der in Absatz 1 erwähnten Konsequenzen zu verkünden ist."


	Art. 35 - Artikel 23 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 30. Mai 1961, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 23 - Die Frist für die Verjährung der Strafverfolgung hört auf zu laufen ab dem Tag, an dem das Polizeigericht, das Korrektionalgericht, der Assisenhof oder der Appellationshof, der in erster und letzter Instanz tagt, mit der Strafverfolgung befasst wird."


	Art. 36 - Artikel 24 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 16. Juli 2002 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 24 - Die Verjährung der Strafverfolgung wird gehemmt, wenn das Gesetz es vorsieht oder wenn ein gesetzliches Hindernis besteht, das die Einleitung der Strafverfolgung verhindert."


	Art. 37 - Artikel 25 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 30. Mai 1961, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 25 - Die Artikel 21, 23 und 24 sind auf die Verjährung der Strafverfolgung mit Bezug auf die durch besondere Gesetze, durch Dekrete und durch Ordonnanzen vorgesehenen Straftaten anwendbar, sofern diese Gesetze, Dekrete und Ordonnanzen nicht davon abweichen."


	Art. 38 - Artikel 28 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 30. Mai 1961, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 1 werden die Wörter "Die vorhergehenden Artikel sind" durch die Wörter "Artikel 26 ist" ersetzt.

	2. In Absatz 2 werden die Wörter "Diese Artikel" durch die Wörter "Die Artikel 21, 23 bis 26" ersetzt.


	Art. 39 - In Artikel 29 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 16. April 1935, werden die Wörter "die sich in einem Zustand der Demenz oder der schweren Geistesstörung oder geistigen Behinderung befindet, durch den sie die Kontrolle über ihre Handlungen verliert" durch die Wörter "mit einer Geistesstörung, die ihr Urteilsvermögen oder die Kontrolle ihrer Handlungen aussetzt oder ernsthaft beeinträchtigt" ersetzt.


KAPITEL 3 - Abänderungen des Strafprozessgesetzbuches


	Art. 40 - In Artikel 24 des Strafprozessgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 10. Juli 1967 und abgeändert durch das Gesetz vom 4. Mai 1999, werden die Wörter "letzten bekannten Wohnorts verrichtet" durch die Wörter "letzten bekannten Wohnorts oder des letzten bekannten Wohnorts des Opfers, wenn der Verdächtige nicht in Belgien gefunden werden kann und dort keinen bekannten Wohnort hat, und, in Ermangelung dessen, vom Prokurator des Königs von Brüssel verrichtet" ersetzt.


	Art. 41 - In Artikel 24bis desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2003, werden die Wörter "Artikel 10bis" durch die Wörter "Artikel 10" ersetzt.


	Art. 42 - Artikel 62bis desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 27. März 1969 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 17. April 2021, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 1 werden die Wörter "und der des Orts, an dem der Angeklagte gefunden werden kann" durch die Wörter ", der des Orts, an dem der Verdächtige gefunden werden kann, der des letzten bekannten Wohnorts des Opfers, wenn der Verdächtige in Belgien nicht gefunden werden kann, und, in Ermangelung dessen, der Untersuchungsrichter von Brüssel" ersetzt.

	2. In Absatz 3 werden die Wörter "Artikel 10bis" durch die Wörter "Artikel 10" ersetzt.




	Art. 43 - In Artikel 139 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch den Königlichen Erlass Nr. 59 vom 10. Januar 1935 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 27. Dezember 2005, wird zwischen Absatz 1 und Absatz 2 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Wenn es sich um Verbrechen oder Vergehen handelt, die außerhalb des belgischen Staatsgebiets begangen wurden, und wenn keines der in Absatz 1 erwähnten Kriterien erfüllt ist, sind die Gerichte des letzten bekannten Wohnorts des Opfers, oder, in Ermangelung dessen, die Gerichte von Brüssel zuständig."


	Art. 44 - In Artikel 590 Absatz 1 Nr. 17 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 31. Juli 2009, werden die Wörter "Artikel 21ter" durch die Wörter "Artikel 27" ersetzt.


KAPITEL 4 - Abänderung des Dekrets vom 20. Juli 1831 über die Presse


	Art. 45 - In Artikel 12 des Dekrets vom 20. Juli 1831 über die Presse, abgeändert durch das Gesetz vom 8. Juni 1867, werden die Wörter "nach Ablauf von drei Monaten" durch die Wörter "nach einem Jahr" ersetzt.


(...)


KAPITEL 6 ­ Abänderung des Gesetzes vom 25. März 1891 zur Ahndung der Anstiftung zum Begehen von Verbrechen oder Vergehen


	Art. 47 - In Artikel 4 des Gesetzes vom 25. März 1891 zur Ahndung der Anstiftung zum Begehen von Verbrechen oder Vergehen, abgeändert durch das Gesetz vom 28. Juli 1934, werden die Wörter "drei Monaten" durch die Wörter "einem Jahr" ersetzt.


KAPITEL 7 - Abänderung des Wahlgesetzbuches


	Art. 48 - In Artikel 204 des Wahlgesetzbuches werden die Wörter "in sechs Monaten" durch die Wörter "in einem Jahr" ersetzt.


(…)


KAPITEL 10 ­ Abänderung des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches


Art. 51 - In Artikel 207quater Absatz 2 Nr. 2 des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 10. Februar 1981 und abgeändert durch das Gesetz vom 26. März 2018, werden die Wörter "Artikel 21ter" durch die Wörter "Artikel 27" ersetzt.


KAPITEL 11 - Abänderung des Gesetzes vom 23. Juni 1961 über das Gegendarstellungsrecht


	Art. 52 - In Artikel 17 des Gesetzes vom 23. Juni 1961 über das Gegendarstellungsrecht, eingefügt durch das Gesetz vom 4. März 1977, werden die Wörter "drei Monaten" durch die Wörter "einem Jahr" ersetzt.


KAPITEL 12 - Abänderung des Gerichtsgesetzbuches


	Art. 53 - In Artikel 144quinquies Absatz 1 des Gerichtsgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2003, werden die Wörter "Artikel 10bis" durch die Wörter "Artikel 10" ersetzt.


KAPITEL 13 ­ Abänderung des Mehrwertsteuergesetzbuches


Art. 54 - In Artikel 73sexies Absatz 2 Nr. 2 des Mehrwertsteuergesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 10. Februar 1981, ersetzt durch das Gesetz vom 26. März 2018 und abgeändert durch das Gesetz vom 20. November 2022, werden die Wörter "Artikel 21ter" durch die Wörter "Artikel 27" ersetzt.


KAPITEL 14 - Abänderungen des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft


	Art. 55 - In Artikel 9 Absatz 2 des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2003, werden die Wörter "Artikel 10bis" durch die Wörter "Artikel 10" ersetzt.


	Art. 56 - In Artikel 19 § 1bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2003, werden die Wörter "Artikel 10bis" durch die Wörter "Artikel 10" ersetzt.


KAPITEL 15 ­ Abänderung des Einkommensteuergesetzbuches 1992


Art. 57 - In Artikel 458 Absatz 2 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzbuches 1992, ersetzt durch das Gesetz vom 26. März 2018, werden die Wörter "Artikel 21ter" durch die Wörter "Artikel 27" ersetzt.


(...)


KAPITEL 17 ­ Abänderung des Gesetzbuches über die gütliche Beitreibung und die Zwangsbeitreibung von Steuerforderungen und nichtsteuerlichen Forderungen


Art. 59 - In Artikel 93 § 1 Absatz 2 Nr. 2 des Gesetzbuches über die gütliche Beitreibung und die Zwangsbeitreibung von Steuerforderungen und nichtsteuerlichen Forderungen werden die Wörter "Artikel 21ter" durch die Wörter "Artikel 27" ersetzt.


KAPITEL 18 - Aufhebungsbestimmung


	Art. 60 - Im Gesetz vom 17. April 1878 zur Einführung des einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches werden folgende Artikel aufgehoben:

	- Artikel 10bis, eingefügt durch das Gesetz vom 14. Juli 1951,

	- Artikel 10ter, eingefügt durch das Gesetz vom 13. April 1995, ersetzt durch das Gesetz vom 28. November 2000 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. März 2022,

	- Artikel 10quater, eingefügt durch das Gesetz vom 10. Februar 1999 und ersetzt durch das Gesetz vom 11. Mai 2007,

	- Artikel 12bis, eingefügt durch das Gesetz vom 17. April 1986, ersetzt durch das Gesetz vom 18. Juli 2001 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 22. Mai 2006,

	- Artikel 22, ersetzt durch das Gesetz vom 30. Mai 1961 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 11. Dezember 1998.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 9. April 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

